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§ 16 - Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen sind bei den jeweiligen Ausgaben gesondert zu
veranschlagen. Wenn Verpflichtungen zu Lasten mehrerer Haushaltsjahre einge-
gangen werden können, sollen die Jahresbeträge im Haushaltsplan angegeben
werden.

Zu § 16:

1 Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushaltsplan zu veranschlagen, wenn
die Ermächtigung zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Aus-
gaben in künftigen Jahren erst durch den Haushaltsplan begründet werden soll
(§ 38 Abs. 1 Satz 1).

2 Für bereits in früheren Haushaltsjahren eingegangene Verpflichtungen sind Er-
mächtigungen nicht nochmals zu veranschlagen.

3 Einer Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen bedarf es nicht

3.1 bei Verpflichtungen für laufende Geschäfte sowie für das Eingehen von Ver-
pflichtungen zu Lasten übertragbarer Ausgaben, wenn die Verpflichtungen im
folgenden Jahr zu Ausgaben führen (§ 38 Abs. 4),

3.2 für den Abschluss zustimmungsbedürftiger völkerrechtlicher Verträge
(§ 38 Abs. 5),

3.3 bei Maßnahmen nach § 40,

3.4 für die Übernahme von Hypotheken, Grund- und Rentenschulden unter An-
rechnung auf den Kaufpreis (§ 64 Abs. 5),

3.5 in den Fällen des § 18 Abs. 2 und des § 39 Abs. 1.

4 - frei -

5 Werden im Haushaltsplan ausgebrachte Verpflichtungsermächtigungen vor-
aussichtlich im laufenden Haushaltsjahr nicht in Anspruch genommen und
würden sie deshalb verfallen, so sind sie, soweit erforderlich, in späteren
Haushaltsjahren erneut zu veranschlagen. Werden solche doppelt veran-
schlagten Verpflichtungsermächtigungen doch noch im laufenden Haushalts-
jahr oder gemäß § 45 Abs. 1 Satz 2 nach Ablauf des Haushaltsjahres und vor
Verkündung des neuen Haushaltsgesetzes in Anspruch genommen, sind sie
auf die im neuen Haushaltsplan ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen
anzurechnen. Entsprechendes gilt für die Fälle des § 38 Abs. 1 Satz 2, wenn
Verpflichtungsermächtigungen bis zur Verkündung des neuen Haushalts-
gesetzes in Anspruch genommen werden.

6 Bei der Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen ist § 5 Abs. 1
StWG zu beachten.

7 - frei -

8 - frei -

9 Ist das Eingehen von Verpflichtungen vorgesehen, die zu Ausgaben in meh-
reren Haushaltsjahren führen können, ist der Gesamtbetrag der benötigten
Verpflichtungsermächtigung auszubringen; außerdem sollen die voraussichtlich
fällig werdenden Zahlungsverpflichtungen betragsmäßig nach Jahren getrennt
im Haushaltsplan angegeben werden (Jahresbeträge).
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10 In den Fällen, in denen eine den allgemeinen Veranschlagungsgrundsätzen
entsprechende Ermittlung der Jahresbeträge nicht möglich ist, verbleibt es
bei der Veranschlagung nur des Gesamtbetrags der benötigten Verpflich-
tungsermächtigung.

11 Verpflichtungsermächtigungen bei Dauerschuldverhältnissen, insbesondere
bei Miet- und Pachtverträgen, sind nach folgenden Grundsätzen zu veran-
schlagen:

11.1 Bei Verträgen auf bestimmte Zeit hat die Verpflichtungsermächtigung die ge-
samte Vertragsdauer abzudecken.

11.2 Bei Verträgen auf unbestimmte Zeit wird die Verpflichtungsermächtigung für
die Zeit bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums bemessen.

11.3 Bei Verträgen mit Verlängerungsklausel (Verlängerung auf bestimmte oder
unbestimmte Zeit, Verträge mit Verlängerungsoption) bemisst sich die
Verpflichtungsermächtigung nach der Grunddauer der jeweiligen Verträge.

11.4 Der Berechnung der Verpflichtungsermächtigung ist das bei Vertragsab-
schluss vereinbarte Entgelt zu Grunde zu legen. Im Übrigen sind während
der Vertragsdauer vorgesehene Entgeltanpassungen nur dann zu
berücksichtigen, wenn diese bei Vertragsabschluss der Höhe nach eindeutig
bestimmt oder bestimmbar sind.

11.5 VV Nr. 5 zu § 38 bleibt unberührt.


